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RS OGH 1979/8/29 6Ob641/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1979

Norm

ABGB §1109

Rechtssatz

Eine Verbesserung des Zustandes des Bestandgegenstandes gegenüber jenem, in welchem es sich im Zeitpunkt der

Übernahme durch den Mieter befunden hat, kann von ihm mangels einer diesbezüglich übernommenen vertraglichen

Verpflichtung nicht verlangt werden (vgl SZ 37/165).
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